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Verordnung 
über die Pflichten und Rechte 
der Lehrkräfte und Erzieher 

der Volksbildung und Berufsbildung
— Arbeitsordnung für pädagogische Kräfte — 

vom 29. November 1979

Auf der Grundlage des § 80 Abs. 2 des Arbeitsgesetzbuches 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 16. Juni 1977 
(GBl. I Nr. 18 S. 185) wird im Einvernehmen mit dem Bundes
vorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgen
des verordnet: ч

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für:

a) Lehrer, Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Kinder
gärtnerinnen und pädagogische Mitarbeiter an Einrich
tungen der Volksbildung! sowie für Kindergärtnerinnen 
in Vorschuleinrichtungen betrieblicher Träger;

b) Lehrkräfte des theoretischen und berufspraktischen Un
terrichts, Erzieher und pädagogische Mitarbeiter an kom
munalen und betrieblichen Einrichtungen der Berufs
bildung1 2;

c) hauptamtliche Betreuer im polytechnischen Unterricht;
d) pädagogische Mitarbeiter an Häusern der Lehrer;
e) pädagogische Kräfte an Einrichtungen für schulbildungs

unfähige förderungsfähige Kinder und Jugendliche, an 
Kinderkureinrichtungen, an Rehabilitationszentren für 
Berufsbildung bzw. Abteilungen für berufliche Reha
bilitation des staatlichen Gesundheits- und Sozialwe
sens;

f) Leiter und leitende Mitarbeiter der in a) bis e) genann
ten Einrichtungen, soweit sie pädagogisch tätig sind

(nachfolgend Pädagogen genannt).

Anforderungen, Pflichten und Rechte

§ 2

(1) Es ist Aufgabe der Pädagogen, die Kinder, Schüler, Lehr
linge und Werktätigen in der Erwachsenenbildung zu guten 
Staatsbürgern, zu Patrioten ihres sozialistischen Vaterlandes 
und zu proletarischen Internationalisten zu erziehen. Die 
Pädagogen orientieren sich in ihrer Bildungs- und Erziehungs
arbeit am Programm der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. Sie leisten ihre Arbeit auf der Grundlage der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik sowie der 
Gesetze und anderen Rechtsvorschriften und müssen in ihrem 
gesellschaftlichen und persönlichen Leben der jungen Gene
ration stets Vorbild sein.

(2) Die Pädagogen haben gegenüber den ihnen anvertrau
ten Kindern, Schülern und Lehrlingen die Fürsorge und Auf
sicht gewissenhaft zu erfüllen, sie zur Selbständigkeit, zum 
Verantwortungsbewußtsein sowie zur Gewährleistung von 
Ordnung, Sicherheit und Disziplin zu erziehen.

1 Ausgenommen sind Lehrer lm Hochschuldienst an Pädagogischen 
Hochschulen, FaChsChullehrer an Instituten für Lehrerbildung und 
Pädagogischen schulen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter am Zen
tralinstitut für Weiterbildung.

2 Einrichtungen zur Berufsberatung (Berufsberatungszentren und 
Berufsberatungskabinette) Und die Bezirkskabinette für Weiterbildung 
der Kader der Berufsbildung sind im Sinne dieser Verordnung Ein
richtungen der Berufsbildung.

(3) Die Pädagogen haben über dienstliche Angelegenhei
ten Schweigepflicht zu wahren. Diese Verpflichtung erlischt 
nicht mit Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses.

(4) Nebenbeschäftigungen bedürfen der schriftlichen Zu
stimmung durch den Betriebsleiter. Sie dürfen nach Art und 
Umfang nicht im Widerspruch zur Hauptaufgabe der Pädago
gen — Durchführung einer qualifizierten Bildungs- und Er
ziehungsarbeit — stehen und durch das Ausmaß ihre Arbeits
fähigkeit und Gesundheit nicht gefährden.

§3

(1) Die Pädagogen haben das Recht, nach ihrer erreichten 
Qualifikation unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen 
Erfordernisse eingesetzt zu werden.

(2) Zur Gewährleistung der erforderlichen politisch-ideolo
gischen, fachwissenschaftlichen, pädagogischen, psychologi
schen und methodischen Kenntnisse und Fähigkeiten werden 
den Pädagogen staatliche Weiterbildungsmaßnahmen gesi
chert.

(3) Die staatlichen Organe unterstützen in Zusammenarbeit 
mit den gewerkschaftlichen Leitungen die Pädagogen bei der 
Verallgemeinerung und Propagierung guter Erfahrungen der 
kommunistischen Erziehung.

(4) Die Pädagogen haben das Recht, an der Leitung und 
Planung des Bildungs- und Erziehungsprozesses mitzuwir
ken. Direktoren und Leiter von Einrichtungen sind ver
pflichtet, die erforderlichen Voraussetzungen dafür zu schaf
fen, daß die Schulgewerkschaftsorganisationen bzw. Betriebs
gewerkschaftsorganisationen ihrer gewerkschaftlichen Tätig
keit nachkommen und ihre Rechte gemäß den §§ 22 ff. des Ar
beitsgesetzbuches wahrnehmen können.

(5) Lehrer, Lehrkräfte des theoretischen Unterrichts an Ein
richtungen der Berufsbildung, Erzieher, Freundschaftspio
nierleiter, Kindergärtnerinnen und pädagogische Mitarbei
ter haben Anspruch auf zusätzliche Versorgung im Alter, bei 
Invalidität, Berufsunfähigkeit und längerer Krankheit, sofern 
sie die in Rechtsvorschriften geregelten Voraussetzungen er
füllen.

(6) Absolventen der Ausbildungseinrichtungen für Pädago
gen haben das Recht auf Anleitung und Hilfe. Für ihren Ein
satz unter Berücksichtigung der Qualifikation und der gesell
schaftlichen Erfordernisse sowie für ihre berufliche Förderung 
sind die Leiter und leitenden Mitarbeiter persönlich verant
wortlich.

(7) Die örtlichen Räte und die Betriebe sind verpflichtet, den 
Pädagogen gemäß den §■§ 224 und 228 des Arbeitsgesetzbuches 
Unterstützung bei ihrer geistig-kulturellen und sportlichen 
Betätigung in Klubhäusern, Häusern der Lehrer, Sportstätten 
und anderen Einrichtungen zu geben.

§4
Betrieb und Betriebsleiter

(1) Für Pädagogen an Einrichtungen, die dem Rat des Krei
ses (der Stadt, des Stadtbezirkes) unterstellt sind, ist der zu
ständige Rat Betrieb gemäß § 17 Abs. 2 des Arbeitsgesetzbu
ches. Die im Arbeitsgesetzbuch für den Betriebsleiter festge
legten Rechte und Pflichten werden vom Kreisschulrat (Stadt-, 
Stadtbezirksschulrat), Leiter der Abteilung Berufsbildung und 
Berufsberatung bzw. vom Leiter des zuständigen Fachorgans 
des Rates wahrgenommen.

(2) Für Pädagogen an Einrichtungen, die dem Rat des Be
zirkes unterstellt sind, gilt Abs. 1 sinngemäß.

(3) Direktoren und Leiter von juristisch selbständigen Ein
richtungen sind Betriebsleiter im Sinne des Arbeitsgesetz
buches.


